
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Waake

1. HaoshaltssaCzung der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 588), hat der Rat der Gemeinde Waake in seiner
Sitzung am 22.02.2024 folgende Hausbaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf

1.3 der außerordentlichen Erträge auf

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

EUR

1.451.200

1.605.600

0

0

2. im Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigikeit

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

1.406.200

1.519.500

29.000

951.700

0

22.000

1.435.200

2.493.200

§2

Kredite für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmcn werden für 2024 nicht veran
schlagt.
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